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A. Geltungsbereich 

1. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 
alle Lieferungen und Leistungen an einen „Kun-
den“. Ergänzende oder abweichende Bestimmun-
gen müssen in einem gesonderten Vertrag schrift-
lich zwischen IS+S Informationstechnik GmbH und 
dem Kunden rechtsverbindlich vereinbart werden.  

2. „Kunde“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen 
sind natürliche oder juristische Personen sowie 
Personengesellschaften, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

3. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden 
werden ausdrücklich nicht Vertragsinhalt, auch 
wenn ihnen die Firma IS+S Informationstechnik 
GmbH nicht ausdrücklich widerspricht. 

4. Der Vertragsinhalt richtet sich nach den schriftli-
chen Vereinbarungen. Vertragsänderungen oder 
Ergänzungen sind nur wirksam, wenn sie von uns 
schriftlich bestätigt werden. 

5. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für 
künftige Geschäfte mit dem Kunden. 

6. Änderungen der Bedingungen werden bei Dauer-
schuldverhältnissen dem Kunden jeweils schriftlich 
unter Kennzeichnung der geänderten Bestimmun-
gen mitgeteilt und gelten als vereinbart, wenn der 
Kunde das Dauerschuldverhältnis fortsetzt, ohne 
innerhalb angemessener Frist zu widersprechen. 

7. „Ware“ im Sinne dieses Vertrages sind alle ver-
tragsgemäß dem Kunden zu überlassenden Ge-
genstände einschließlich Software, auch soweit sie 
unkörperlich, z.B. durch elektronische Übertra-
gungsmittel zur Verfügung gestellt wird. 

B. Angebote, Unterlagen, Kostenvoranschläge 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Angebote des 
Kunden sind angenommen, wenn wir sie schriftlich 
bestätigt oder die Lieferung oder Leistung ausge-
führt haben. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, Angebote sorgfältig auf 
Richtigkeit und Zweckmäßigkeit zu prüfen. Das gilt 
insbesondere für Projektangebote, in denen wir als 
solche bezeichnete Annahmen getroffen haben, 
die wir unserer Kalkulation und Leistungsbeschrei-
bung zugrunde gelegt haben. Treffen derartige 
Annahmen nicht zu, wird uns der Kunde davon un-
terrichten, damit wir das Angebot korrigieren kön-
nen. 

3. Wir sind berechtigt, Unteraufträge zu erteilen. 

4. Wird im Auftrag des Kunden ein Kostenvoran-
schlag erstellt, so sind die Kosten entsprechend 
Zeitaufwand vom Kunden zu erstatten. 

C. Beschaffenheit der Waren und Leistungen 

1. Die in unseren öffentlichen Äußerungen, wie Kata-
logen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Ab-
bildungen, Werbung und Preislisten enthaltenen 

Angaben über Eigenschaften gehören nur zur Be-
schaffenheit, soweit sie Vertragsbestandteil ge-
worden sind. Öffentliche Äußerungen eines dritten 
Herstellers oder seines Gehilfen gehören nur zur 
Beschaffenheit der Ware, wenn sie im Vertrag ver-
einbart sind oder wir sie uns ausdrücklich und 
schriftlich in öffentlichen Äußerungen zu Eigen 
gemacht haben. 

2. Wir behalten uns bis zur Lieferung handelsübliche 
technische Änderungen, insbesondere Verbesse-
rungen vor, wenn hierdurch nur unwesentliche Än-
derungen in der Beschaffenheit eintreten und der 
Besteller nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. 

3. Wird Ware aufgrund von Vorgaben des Kunden 
erstellt oder verändert, so sind wir ohne besondere 
Vereinbarung nicht verpflichtet, diese Vorgaben zu 
überprüfen. Dem Kunden stehen keine Ansprüche 
wegen Mängeln zu, die auf diese Vorgaben oder 
vom Besteller verwendete und von Dritten geliefer-
te Hard- oder Software zurückzuführen sind. 

D. Standardsoftware, Beschaffenheit und Nutzungs-
rechte  

1. Standardsoftware ist  Software, die nicht individuell 
für die Bedürfnisse des Bestellers hergestellt wor-
den ist. Lieferverträge über Standardsoftware sind 
daher Kaufverträge. Die Parteien stimmen darin 
überein, dass es nach dem Stand der Technik un-
möglich ist, Standardsoftware fehlerfrei für alle 
Anwendungsbedingungen zu entwickeln. 

2. Bei Standardsoftware dritter Hersteller liefern wir 
dem Besteller die Original-
Anwenderdokumentation des Herstellers. Zur Lie-
ferung einer darüber hinausgehenden Dokumenta-
tion sind wir nicht verpflichtet.  

3. Es besteht kein Anspruch auf Herausgabe oder Of-
fenlegung des Quellcodes. 

4. Sind wir zur Installation von Software verpflichtet, 
so sorgt der Kunde dafür, dass die ihm mitgeteilten 
Anforderungen an Hardware und die sonstige Um-
gebung, insbesondere der Anschluss an das Com-
puternetz einschließlich aller Verkabelungen vor 
Installation erfüllt sind. 

5. Während Testbetrieben und während der Installa-
tion wird der Kunde die Anwesenheit kompetenter 
und geschulter Mitarbeiter sicherstellen und ande-
re Arbeiten mit der Computeranlage erforderlichen-
falls einstellen. Er wird vor jeder Installation für die 
Sicherung aller seiner Daten sorgen. 

6. Ist Standardsoftware dritter Hersteller Lieferge-
genstand, so gelten die Nutzungsbedingungen der 
dritten Hersteller. Der Lizenzvertrag wird unmittel-
bar zwischen dem Hersteller und dem Besteller 
geschlossen. Wir sind nur Vermittler. Dem Bestel-
ler werden diese Nutzungsbedingungen auf Anfor-
derung, auch schon vor Vertragsschluss, zur Ver-
fügung gestellt. 

E. Preise, Vergütung 
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1. Alle Preise gelten in EURO ab Haus zuzüglich 
Versand-, Versicherungs- und Verpackungskosten 
sowie der bei Lieferung gültigen Umsatzsteuer in-
klusive Originalverpackung. 

2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts an-
deres ergibt, gelten unsere Listenpreise. 

3. Bei Vereinbarung einer Lieferfrist von mehr als 
sechs Wochen bzw. bei Dauerschuldverhältnissen, 
die länger als 6 Wochen andauern, sind wir be-
rechtigt, zwischenzeitlich für die Beschaffung oder 
Lieferung oder für den Personaleinsatz (Lohn- und 
Lohnnebenkosten) eingetretene Kostensteigerun-
gen durch Erhöhung der hiervon betroffenen Prei-
se in dem zum Ausgleich dieser Veränderungen 
erforderlichen Umfang an den Besteller weiter-
zugeben. 

F. Zahlungsbedingungen, Vorleistungspflicht 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung oder die-
sen Bedingungen nichts anderes ergibt, sind 
Rechnungen sofort und ohne Abzug fällig. Ist ein 
Zahlungstermin nicht vereinbart, so richtet sich der 
Eintritt des Verzuges nach den gesetzlichen Vor-
schriften. 

2. Bei Überweisungen richtet sich die Rechtzeitigkeit 
der Zahlungen nach der Verfügbarkeit für uns. Die 
Entgegennahme von Schecks gilt erst nach Gut-
schrift in Höhe des eingelösten Betrages abzgl. al-
ler Spesen als Zahlung.  

3. Wir sind berechtigt, Zahlungen auch bei entgegen-
stehender Tilgungsbestimmung des Kunden auf 
die älteste fällige Rechnung zu verrechnen. 

G. Aufrechnungsrechte, Abtretungen, Teilleistungen 

1. Der Kunde ist zur Aufrechnung nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
berechtigt. Zur Ausübung von Zurückbehaltungs-
rechten ist der Kunde nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen aus dem-
selben Rechtsverhältnis berechtigt. 

2. Die Abtretung der gegen uns gerichteten Ansprü-
che ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Anwen-
dungsbereich des § 354 a HGB. 

3. Teillieferungen, Teilleistungen und entsprechende 
Abrechnungen sind zulässig, wenn sie für den 
Kunden nicht unzumutbar sind. 

H. Lieferung, Gefahrenübergang 

1. Alle Lieferungen erfolgen ab Haus. Wir überneh-
men keine Gewähr für die billigste Versandart. 

2. Unabhängig von der Regelung der Transportkos-
ten geht die Gefahr mit Auslieferung an die mit der 
Versendung beauftragte Person oder Organisation 
auf den Besteller über, auch wenn wir die Versen-
dung selbst durchführen. 

3. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lie-
ferung auf Kosten des Kunden durch eine Trans-
portversicherung abdecken. 

I. Leistungshindernisse, Annahmeverzug 

1. Von uns nicht zu vertretenden Leistungshindernis-
se führen zu einer entsprechenden Verlängerung 
der Leistungsfrist. Dies gilt insbesondere für man-
gelnde oder fehlende Selbstbelieferung, höhere 
Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen, Verkehrs oder 
Betriebsstörungen, behinderte Einfuhr, Energie- 
und Rohstoffmangel, behördliche Maßnahmen und 
Arbeitskämpfe sowie der Verletzung von Mitwir-
kungspflichten des Kunden. Wir sind zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt, wenn das Leistungshin-
dernis auf unbekannte Zeit fortbesteht und der Ver-
tragszweck gefährdet ist. Dauert die Behinderung 
länger als 2 Monate, ist der Kunde berechtigt, hin-
sichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn ihm nicht ein Rücktrittsrecht 
vom Vertrag insgesamt zusteht. 

2. Eine Verlängerung der Leistungsfrist tritt ebenfalls 
ein, solange die Parteien über eine Änderung der 
Leistung verhandeln oder wir ein Nachtragsange-
bot unterbreiten, nachdem sich Annahmen in unse-
rem Angebot, die Vertragsbestandteil geworden 
sind, als unzutreffend herausstellen. 

3. Nimmt der Kunde Ware nicht fristgemäß ab, sind 
wir unter Vorbehalt aller weiteren Rechte berech-
tigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, 
nach deren Ablauf anderweitig über den Gegens-
tand zu verfügen. Im Rahmen einer Schadenser-
satzforderung können wir 10 % des vereinbarten 
Preises ohne Umsatzsteuer als Entschädigung oh-
ne Nachweis fordern. Die Geltendmachung eines 
tatsächlich höheren Schadens bleibt uns vorbehal-
ten. 

J. Anspruchsgefährdung 

1. Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass unser 
Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so 
ist der Kunde zur Vorleistung verpflichtet, wenn 
unsere vertragliche Pflicht in einer Dienstleistung 
oder Lieferung einer für den Kunden zu beschaf-
fenden, nicht jederzeit anderweitig absetzbaren 
(gängigen) Ware besteht. 

2. Im Übrigen gilt § 321 BGB mit der Maßgabe, dass 
wir auch bei Gefährdung anderer Ansprüche aus 
dem gleichen rechtlichen Verhältnis im Sinne von § 
273 BGB unsere Leistung verweigern können. 

3. Ist Ratenzahlung vereinbart, so tritt die Fälligkeit 
der gesamten Restforderung ein, wenn der Kunde 
sich mit mindestens zwei aufeinander folgenden 
Raten ganz oder teilweise im Verzug befindet. 
Stundungsabreden werden unwirksam, wenn der 
Kunde mit einer Leistung in Verzug gerät oder die 
Voraussetzungen des § 321 BGB im Hinblick auf 
eine Forderung eintreten. 
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K. Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an den von uns 
gelieferten Gegenständen bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der gesamten Geschäftsverbin-
dung vor. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich 
zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, die-
se auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, 
Diebstahl- und Vandalismusschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss er die-
se auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter 
hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO 
erheben können. Soweit der Dritte nicht in der La-
ge ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gemäß §771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

4. Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im 
ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er 
tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in 
Höhe des Faktura - Endbetrages einschließlich 
Mehrwertsteuer ab, die ihm aus der Weiterveräu-
ßerung gegen seine Abnehmer oder Dritte er-
wachsen. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt 
der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt, 
sofern er die Voraussetzungen für die Weiterlei-
tung der eingenommenen Beträge an uns geschaf-
fen hat und solange nicht die Voraussetzungen der 
Bestimmung über Anspruchsgefährdung (§ 321 
BGB) eintreten. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Auf 
unser Verlangen ist der Besteller zur Offenlegung 
der Abtretung und zur Herausgabe der für die Gel-
tendmachung der Forderung erforderlichen Unter-
lagen und Informationen an uns verpflichtet. 

5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicher-
heiten auf Verlangen des Bestellers insoweit frei-
zugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 20 % über-
steigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherhei-
ten obliegt uns. 

L. Haftungsbeschränkung 

1. Unsere Haftung für durch einfache Fahrlässigkeit 
verursachte Schäden ist ausgeschlossen, es sei 
denn, es handelt sich um Schäden aus der Verlet-
zung des Körpers, der Gesundheit oder des Le-
bens oder der Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten.  

2. Bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
haften wir bei einfacher Fahrlässigkeit begrenzt auf 
den bei Vertragsabschluß vorhersehbaren Scha-
den.  

3. Für die Wiederbeschaffung von Daten haften wir 
nur dann, wenn der Kunde sichergestellt hat, dass 
diese Daten im Sinne ordnungsgemäßer Daten-
verarbeitung aus Datenbeständen, die in maschi-

nenlesbarer Form bereitgehalten werden, mit ver-
tretbarem Aufwand reproduzierbar sind.  

4. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt.  

M. Ansprüche des Kunden bei Mängeln (Sach- und 
Rechtsmängel) 

1. Der Kunde hat unverzüglich zu prüfen, ob die ge-
lieferte Ware von der vertraglich vereinbarten Be-
schaffenheit und für den vorgesehenen Einsatz-
zweck geeignet ist. Erkennbare Mängel sind un-
verzüglich, nicht erkennbare Mängel unverzüglich 
nach Entdeckung unter Angabe von Bestelldaten 
und Rechnungsnummer anzuzeigen. Der Kunde 
darf die Entgegennahme der Liefergegenstände 
wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern. 

2. IS+S Informationstechnik GmbH gewährleistet, 
dass die Liefergegenstände bei Gefahrübergang 
über die vereinbarte Beschaffenheit verfügen. Die 
Beschaffenheit der Software, insbesondere der 
Leistungsumfang, die freigegebene Einsatzumge-
bung und die Verwendungsmöglichkeiten der 
Software für den Kunden ergeben sich ausschließ-
lich aus der jeweiligen Programmbeschreibung und 
ergänzend aus der Bedienungsanleitung.  

3. Mängel der Liefergegenstände können wir nach 
unserer Wahl durch Neulieferung oder Nachbesse-
rung abhelfen. Wenn die Neulieferung oder Nach-
besserung fehlschlägt, unmöglich ist, dem Kunden 
unzumutbar ist oder von uns nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist durchgeführt wird, kann der 
Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Minderung 
verlangen. 

4. Bei Standard-Software, die von Dritten hergestellt 
und worauf im Angebot hingewiesen wurde, wird 
unsere Sachmangelhaftung dadurch ersetzt, dass 
wir sämtliche Gewährleistungsansprüche gegen-
über dem Hersteller an den Kunden abtreten. 

N. Mitwirkung des Kunden bei Mängeln 

1. Für eine etwaige Nachbesserung hat uns der Kun-
de die zur Fehlerdiagnose und Fehlerbeseitigung 
nötigen Informationen notfalls auf Anfrage mitzutei-
len und uns bei Nachbesserung per Datenfern-
übertragung oder Telefon einen geschulten und 
kompetenten Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, 
der an der Nachbesserung mitwirkt. Bei einer 
Nacherfüllung vor Ort ist uns ungehinderter Zu-
gang zu der mangelhaften Ware zu geben und er-
forderlichenfalls andere Arbeiten an der Hardware 
oder im Netz des Kunden einzustellen. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, an Hard- oder Software 
festgestellte Mängel möglichst detailliert und re-
produzierbar anzuzeigen. 

3. Nimmt uns der Kunde auf Nacherfüllung in An-
spruch und stellt sich heraus, dass ein Anspruch 
auf Nacherfüllung nicht besteht (z.B. Anwenderfeh-
ler, unsachgemäße Behandlung der Ware, Fehlen 
eines Mangels), so hat uns der Besteller alle im 
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Zusammenhang mit der Überprüfung der Ware 
und der Nacherfüllung entstehenden Kosten zu er-
setzen, es sei denn, er hat unsere Inanspruch-
nahme nicht zu vertreten. 

4. Bei Ausfall des Systems durch einen von uns zu 
vertretenden Fehler stellen wir die Daten in dem 
vor dem Ausfall vom Besteller zuletzt durchgeführ-
ten Stand der Datensicherung wieder her. Die ent-
sprechenden Daten stellt der Besteller in maschi-
nenlesbarer Form zur Verfügung. 

5. Wird der Kunde wegen der Verletzung von Rech-
ten Dritter oder auf Unterlassung der Weiterbenut-
zung des Liefergegenstandes in Anspruch ge-
nommen, so hat er uns hierüber unverzüglich zu 
informieren. 

O. Rückgaberecht 

Dem Kunden steht ein vertragliches Rückgaberecht grund-
sätzlich nicht zu. Etwas anderes gilt nur dann, wenn wir 
ihm ein Rückgaberecht ausdrücklich und schriftlich einge-
räumt haben. Ein Anspruch auf Einräumung eines Rück-
gaberechts besteht in keinem Fall. Warenrücksendungen 
ohne vorherige Vereinbarung eines Rückgaberechts wer-
den ausnahmslos abgelehnt. Wird dem Kunden von uns 
ein Rückgaberecht eingeräumt, so gilt dieses nur für be-
reits bezahlte Ware. Ausgenommen von jedem Rückgabe-
recht ist individuell hergestellte, konfigurierte, angepasste, 
bearbeitete, Aktions-, Ausverkaufs-, als solche bezeichnete 
auslaufende, ausgelaufene oder sonstige vom aktuellen 
Serienstandard abweichende Ware. Das Rückgaberecht 
erlischt spätestens 2 Wochen nach Erhalt der Ware und 
kann wirksam nur ausgeübt werden durch fristgerechte 
Rücksendung, maßgeblich ist das Eintreffen der Ware bei 
uns, 

1. bei Software: original verpackt und ungeöffnet, 
einschließlich Datenträger und Dokumentation; 

2. bei Hardware: der gelieferten Geräte einschließlich 
Zubehör, Dokumentationen und vollständiger Ori-
ginalverpackung in unverändertem, insbesondere 
unbeschädigtem Neuzustand.  

Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kun-
den. Teilrückgaben von Lieferungen bedürfen gesonderter 
Vereinbarung. 

P. Hard- und Softwarepflege 

Für die Pflege von Hard- oder Software bedarf es eines 
gesonderten Vertrages. 

Q. Tätigkeit von Mitarbeitern beim Besteller 

1. Werden Leistungen unserer Mitarbeiter oder Erfül-
lungsgehilfen beim Besteller erbracht, so sorgt die-
ser auf eigene Kosten für geeignete Räumlichkei-
ten und Ausstattung, soweit wir dies nicht über-
nommen haben. 

2. Der Besteller hat auf eigene Kosten durch geeig-
nete organisatorische und räumliche Maßnahmen 
sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter oder Erfül-

lungsgehilfen nicht in den Betrieb des Bestellers 
eingegliedert werden. 

3. Gegenüber unseren Mitarbeitern oder Erfüllungs-
gehilfen steht dem Besteller kein Weisungsrecht 
zu. Das Weisungsrecht des Bestellers im Rahmen 
von Dienst- oder Werkverträgen kann nur gegen-
über einem unserer gesetzlichen Vertreter oder ei-
ner hierfür als vertretungsberechtigt benannten 
Person ausgeübt werden. 

R. Abnahmen 

Ist nach Vertrag oder Gesetz eine Abnahme erforderlich, 
so gelten die nachfolgenden 
Bestimmungen. 

1. Auf unseren Wunsch hin sind für abgrenzbare 
Leistungsteile, die selbständig genutzt werden 
können, oder für Leistungsteile, auf denen weitere 
Leistungen aufbauen, Teilabnahmen durchzufüh-
ren, wenn die abzunehmenden Leistungsteile ge-
sondert prüfbar sind. Sind alle Leistungsteile ab-
genommen, so ist die letzte Teilabnahme gleich-
zeitig die Endabnahme. 

2. Eine Teil- oder Endabnahme gilt spätestens als er-
klärt, wenn der Kunde nach Ablieferung der Leis-
tung und angemessener Prüfungsfrist nicht inner-
halb einer von uns schriftlich gesetzten weiteren 
Frist die Abnahme unter Angabe von Gründen 
schriftlich verweigert. 

3. 4. Gehört zur abnahmebedürftigen Leistung auch 
die Lieferung von Hardware oder Standardsoft-
ware, so sind wir berechtigt, diese unabhängig von 
einer Abnahme der Leistung dem Kunden zu be-
rechnen. 

S. Export 

Für die Beachtung von Exportvorschriften ist der Kunde 
verantwortlich. Wir sind nicht verpflichtet, Ware an Orte zu 
versenden, für die Exportbeschränkungen gelten.  

T. Geheimhaltung 

Beide Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen der Ver-
tragsdurchführung bekannt werdenden Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse der anderen Partei sowie alle nicht 
offenkundigen Informationen über die andere Partei ge-
heim zu halten. 

U. Erfüllungsort, Rechtswahl, Vertragssprache, Ge-
richtsstand 

1. Erfüllungsort ist bei Verträgen mit Kaufleuten für 
beide Teile der Sitz unseres Unternehmens. 

2. Diese Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem 
materiellen deutschen Recht. 

3. Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, so ist ausschließlicher Gerichts-



 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Für Lieferungen und Leistungen 
 

 

IS+S Informationstechnik GmbH, Darmstädter Str. 125, Aschaffenburg Stand April 2010 
  Seite 5 von 5 

stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis er-
gebenden Streitigkeiten der Sitz unseres Unter-
nehmens, wobei wir jedoch berechtigt sind, den 
Besteller an einem anderen gesetzlichen Gerichts-
stand zu verklagen. Gegenüber allen anderen Be-
stellern wird unser Sitz als Gerichtsstand für alle 
sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Strei-
tigkeiten für den Fall vereinbart, dass die im Kla-
gewege in Anspruch zu nehmende Partei nach 
Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort aus Deutschland verlegt oder ihr 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

4. Die Unwirksamkeit von Bestimmungen in diesen 
Geschäftsbedingungen oder einer sonst zwischen 
den Parteien vereinbarten Bestimmung hat keinen 
Einfluss auf die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen oder sonstiger Vereinbarungen. Die Parteien 
sind bei sonst zwischen den Parteien vereinbarten 
Bestimmungen verpflichtet an die Stelle der un-
wirksamen Bestimmungen solche wirksamen Be-
stimmungen zu setzen, die dem Sinn der unwirk-
samen Bestimmungen möglichst nahe kommen. 


